
Amtsgericht München
Az.: 111 C 17272/12

In dem Rechtsstreit

- Klägerin -

Prozessbevollmächtiate:
Rechtsanwälte Waldorf Frommer, Beethovenstraße 12, 80336 München, Gz.: 

gegen

- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:

wegen Forderung

erlässt das Amtsgericht München durch den Richter am A m tsgerich^^^am  16.10.2012 folgen

den

Beschluss
I. Gemäß § 278 Abs. 6 ZPO wird festgestellt, dass zwischen den Parteien folgender Ver

gleich zustande gekommen ist:

1. Die Beklagtenseite zahlt an die Klägerseite einen Betrag i. H. v. 800,-EUR. Damit sind 

sämtliche streitgegenständlichen Ansprüche abgegolten.

2. Die Beklagtenseite trägt die Kosten des Rechtsstreits, mit Ausnahme der Kosten des Ver

gleichs, welche gegeneinander aufgehoben werden.

II. Der Streitwert wird auf 956,00 € festgesetzt. Ein überschießender Vergleichswert besteht
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